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MT 24 - 
Beantragung des 1. Elternurlaubes
Eltern eines Kindes unter 6 Jahren oder 12 Jahre im Falle einer Adoption, die ihre berufliche Tätigkeit unterbrechen möchten, um sich für eine gewisse Zeit mehr der Erziehung ihres Kindes zu widmen, können den Elternurlaub in Anspruch nehmen.
ACHTUNG: Der Elternurlaub muss vor dem 6. Geburtstag des Kindes, oder, im Fall einer Adoption, vor dem 12. Geburtstag des Kindes, begonnen haben.
Im Fall einer Adoption kann der Elternurlaub innerhalb eines Zeitraums von 6 Jahren nach dem Ende des Adoptionsurlaubs in Anspruch genommen werden; falls kein Adoptionsurlaub in Anspruch genommen wurde, innerhalb eines Zeitraums von 6 Jahren nach dem Adoptionsurteil bis spätestens zum vollendeten 12. Lebensjahr des Kindes.
Sowohl die Mutter als auch der Vater eines kleinen Kindes kann Elternurlaub nehmen. Jeder Elternteil hat ein eigenes Recht auf Elternurlaub.
Der 1. Elternurlaub muss von einem Elternteil direkt im Anschluss an den Mutterschaftsurlaub oder den Adoptionsurlaub genommen werden, sonst verfällt er.
Der 2. Elternurlaub steht bis zum Kindesalter von 6 Jahren/12 Jahren im Falle einer Adoption, dem Elternteil zu, der nicht den ersten Urlaub genommen hat.
Im Fall einer Adoption kann der Elternurlaub innerhalb eines Zeitraums von 6 Jahren nach dem Ende des Adoptionsurlaubs in Anspruch genommen werden. Falls kein Adoptionsurlaub in Anspruch genommen wurde, innerhalb eines Zeitraums von 6 Jahren nach dem Adoptionsurteil bis spätestens zum vollendeten 12. Lebensjahr des Kindes.
Wenn keiner der beiden Elternteile den 1. Elternurlaub genommen hat, bleibt für ein Elternteil das Recht auf den 2. Elternurlaub weiter bestehen.
Die Eltern können den Elternurlaub gleichzeitig nehmen, sofern sie in ihren jeweiligen Anträgen angeben, welcher der beiden den 1. und welcher den 2. Elternurlaub nimmt.
Wenn ein Elternteil (entweder Mutter oder Vater) seinen Elternurlaub nicht selbst nimmt, verfällt dieser. Ein Elternteil kann nicht zugunsten des anderen auf seinen Anspruch verzichten. Das Gesetz legt klar fest, dass der Elternurlaub nicht von einem Elternteil auf den anderen übertragbar ist.
Formen des Elternurlaubs
Vollzeitelternurlaub von 4 oder 6 Monaten
Der Arbeitnehmer stellt seine Berufstätigkeit vollständig ein.
Teilzeitelternurlaub von 8 oder 12 Monaten
Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitszeit sich auf mindestens die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit des Unternehmens beläuft, hat Anspruch auf die Wahl dieses halben Elternurlaubs, der einer Reduzierung der Arbeitszeit um 50 % entspricht.
Aufteilbarer Elternurlaub
Ein Arbeitnehmer, der in Vollzeit, d.h. grundsätzlich 40 Stunden pro Woche bei einem Arbeitgeber arbeitet, hat die Möglichkeit, seine berufliche Tätigkeit mit Zustimmung des Arbeitgebers innerhalb eines Zeitraums von 20 Monaten um 20% pro Woche oder um 4 einzelne Monate zu verringern.
ACHTUNG: Wenngleich es sich beim Vollzeitelternurlaub um einen rechtmäßigen Anspruch des Berechtigten handelt, so gilt dies nicht für den Teilzeitelternurlaub und den aufgeteilten Elternurlaub, die der Zustimmung des Arbeitgebers unterliegen. Dieser kann seine Zustimmung zu einem Teilzeiturlaub oder zu einem aufgeteilten Urlaub verweigern; in diesem Fall muss der Antragsteller entweder seinen Urlaub in Vollzeit über 4 oder 6 Monate nehmen oder seinen Antrag zurückziehen. 
Bei den Formen des teilzeitigen oder aufteilbaren Elternurlaubs arbeitet der Arbeitnehmer weiterhin für seinen Arbeitgeber gemäß einer Arbeitszeitregelung, die in einer Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag festgelegt wird (siehe MT 26).
Vorgehensweise bei der Antragstellung
Der Berechtigte stellt zunächst bei seinem Arbeitgeber einen Antrag auf Elternurlaub.
Handelt es sich um den 1. Elternurlaub, so ist der schriftliche Antrag 2 Monate vor Beginn des Mutterschaftsurlaubs beim Arbeitgeber einzureichen.
Bei einer Adoption muss der Antrag vor Beginn des Adoptionsurlaubs gestellt werden.
Handelt es sich um den 2. Elternurlaub, so ist der Antrag mit einer Frist von 4 Monaten zu stellen. Mit anderen Worten, der Elternurlaub beginnt frühestens 4 Monate nach Beantragung.
Nachdem der Antrag bei dem Arbeitgeber eingereicht wurde, muss sich die betroffene Person an die CAE wenden und dort ein entsprechendes Formular abholen oder es auf der Internetseite herunterladen: www.cae.lu .
Der Arbeitnehmer muss das Formular ausfüllen, von seinem Arbeitgeber unterzeichnen lassen und an die CAE zurückschicken, und zwar:
· für den 1. Elternurlaub innerhalb von 15 Tagen nach der Einreichung des Antrags auf Elternurlaub beim Arbeitgeber;
· für den 2. Elternurlaub innerhalb von 15 Tagen nach Zustellung der Antwort des Arbeitgebers oder, falls keine Antwort erfolgt, innerhalb von 15 Tagen nach Ablauf der im Falle einer Verschiebung des Elternurlaubs vorgesehenen vierwöchigen Frist.
Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die CAE einige weitere Angaben verlangt:
· Die Geburt des Kindes ist innerhalb von 15 Tagen nach der standesamtlichen Anzeige zu melden;
· Bei einer Adoption muss dem Antrag auf Elterngeld eine gerichtliche Bescheinigung darüber, dass das Adoptionsverfahren läuft, beigefügt werden.
Form des Antrags
Der Antrag muss als Einschreiben mit Rückschein eingereicht werden.
Inhalt des Antrags
Es ist kein besonderer Inhalt vorgeschrieben. Aus dem Antrag muss jedoch eindeutig hervorgehen, ob der Elternteil einen Vollzeit-, Teilzeit- oder aufteilbaren Elternurlaub beantragt.
Ebenso muss aus dem Antrag hervorgehen, ob er sich auf den ersten oder den zweiten Elternurlaub bezieht. Handelt es sich um einen Antrag auf den zweiten Elternurlaub, muss der Elternteil das Anfangsdatum des Urlaubs angeben.
Antwort des Arbeitgebers
Ein Antrag auf den 1. Elternurlaub in Vollzeit kann vom Arbeitgeber nicht abgelehnt werden, sofern die gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen hinsichtlich des Inhalts und der Fristen erfüllt sind.
Der Arbeitgeber kann sich jedoch einem Teilzeitelternurlaub widersetzen. In diesem Fall muss der Antragsteller entweder einen Vollzeitelternurlaub nehmen oder auf seinen Antrag verzichten.
Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Arbeitgeber die Verschiebung des Anfangsdatums des 2. Elternurlaubs verlangen.

 (Name und Anschrift des Arbeitnehmers)


(Name und Anschrift des Arbeitgebers) 
(Ort und Datum)
Einschreiben mit Rückschein


Betreff: Beantragung von Elternurlaub


Sehr geehrte Frau/sehr geehrter Herr [footnoteRef:1], [1:  Nichtzutreffendes bitte streichen

Achtung: Dieser Antrag muss dem Arbeitgeber spätestens 2 Monate vor Beginn des Elternurlaubes zugeschickt werden. Bei Adoption muss der Antrag dem Arbeitgeber vor Beginn des Adoptionsurlaubes zukommen. Der Vollzeitelternurlaub kann nicht vom Arbeitgeber verweigert werden wenn der Antrag form- und fristgerecht eingereicht wurde. Den Antrag auf Teilzeitelternurlaub oder auf aufgeteilten Elternurlaub kann der Arbeitgeber ablehnen. Der Arbeitnehmer muss dann entweder Vollzeitelternurlaub nehmen oder auf seinen Antrag verzichten.
Erläuterung: Zur besseren Lesbarkeit wird ausschließlich das männliche Generikum verwendet. Es bezieht sich auf jede Geschlechtsidentität und umfasst somit sowohl weibliche als auch männliche Personen, Transgender-Personen sowie Personen, die sich keinem der beiden Geschlechter zugehörig fühlen, oder Personen, die sich beiden Geschlechtern zugehörig fühlen.] 

hierdurch übermittle ich Ihnen meinen Antrag auf einen: 
Bitte wählen Sie die gewünschte Form des Elternurlaubes: 
· Vollzeit-Elternurlaub von 4/6 1 Monaten; 
· Teilzeit-Elternurlaub von 8/12 1 Monaten; 
· Aufgeteilter Elternurlaub gemäß den nachstehenden Modalitäten:
Für den aufgeteilten Elternurlaub wählen Sie bitte eine der nachstehenden 2 Optionen: 
· einen aufgeteilten Elternurlaub mit einer Reduzierung meiner Arbeitszeit um 20 % pro Woche für einen Zeitraum von 20 Monaten, oder 
· einen aufgeteilten Elternurlaub in vier Zeitabschnitten von jeweils einem Monat innerhalb eines Höchstzeitraums von 20 Monaten.
Ich möchte diesen Elternurlaub direkt am Ende des Mutterschaftsurlaubes/des Adoptionsurlaubes ¹ nehmen. 
Dieser Antrag beruht auf den Artikeln L.234-43 und folgenden des Arbeitsgesetzbuches.

Mit freundlichen Grüßen

__________
(Unterschrift)
	
	
	



Erläuterung: In diesem Dokument wird aus Gründen der Vereinfachung ausschließlich die männliche Form verwendet; sie gilt gleichermaßen für alle Personen, unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Geschlechtsidentität.
